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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Jugend und Bildung 
GZ: JB 

GRDrs 536/2019 
      
 

Stuttgart, 22.05.2019 

Investitionszuschuss für Kinderhaus Etzel e.V., Etzelstr. 15-27, 70180 
Stuttgart - Brandschutzmaßnahme in der Kindertageseinrichtung, Et-
zelstr. 15-27, 70180 Stuttgart 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Jugendhilfeausschuss 
      

Beschlussfassung 
      

öffentlich 
      

01.07.2019 
      

      

Beschlussantrag 

 
1. Der Kinderhaus Etzel e.V., Etzelstr. 15-27, 70180 Stuttgart erhält für die Brand-

schutzmaßnahme in der Kindertageseinrichtung, Etzelstr. 15-27, 70180 Stuttgart ei-
nen Investitionszuschuss in Höhe von 75 % der anrechenbaren Kosten. Der städti-
sche Zuschuss beträgt max. 66.045,00 Euro. 

 
2. Für die Bewilligung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungs-

bescheid im Sinne von § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes für Baden-
Württemberg (LVwVfG). 
 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den genauen Betrag nach Vorliegen der Kostenfest-
stellung festzusetzen. 

 
4. Die Auszahlungen in Höhe von max. 66.045,00 Euro werden im Teilfinanzhaushalt 

510, Jugendamt, Projekt-Nr. 7.513161, Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier 
Träger, Ausz.Gr. 781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte, gedeckt. 

 

Kurzfassung der Begründung

Grundlage für den Investitionszuschuss ist eine am 15.03.2018 durchgeführte Brand-
verhütungsschau des Baurechtsamtes. Das Amt für Liegenschaften und Wohnen (Ver-
mieterin) wurde dahingehend schriftlich informiert. Gem. Mietvertrag ist der Mieter für 
die Bauunterhaltung verantwortlich. 
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Gegenstand der Maßnahme ist der Bau einer Außenfluchttreppe. Das Vorhaben ist mit 
dem Denkmalamt abgestimmt. Die erforderliche Baugenehmigung steht derzeit noch 
aus. Der Zuschuss wird erst nach Erteilung der Baugenehmigung ausgestellt. 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Maßnahme wurde zum Doppelhaushalt 20/21 angemeldet. Aufgrund der Dringlichkeit 
wird der Investitionszuschuss schon heute aus dem laufenden Budget finanziert. 
 

Einmalige Kosten Laufende Folgekosten jährlich 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen 

88.060,00 Euro Laufende Aufwendungen Euro 

Objektbezogene  
Einnahmen 

- Euro Laufende Erträge Euro 

Städt. Zuschuss 

(gerundet)  

max. 66.045,00 Euro Folgelasten Euro 

Mittel im Haushaltsplan / Finanzplanung  

veranschlagt                                       Ja Noch zu veranschlagen Euro 

 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

- 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

- 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
- 

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

- 
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Anlage 1 zu GRDrs 536/2019 
 
<Anlagen> 
 
 


